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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Als Folge eines Bundesgerichtsentscheids zum Schulgesetz des Kantons Thurgau wurde
die Kostenbeteiligung an obligatorischen Schulexkursionen seitens der Eltern auf CHF
16 pro Tag beschränkt. Da laut Duri Campell (bdp, GR) dieser Entscheid an den Schulen
zu Verunsicherung geführt habe und die Lagerorganisation nun mit einem Mehraufwand
verbunden sei, wollte der Bündner Nationalrat mittels Postulat den Bundesrat dazu
auffordern, die Gestaltungsmöglichkeiten des Bundes bezüglich
Unterstützungszahlungen von obligatorischen Schulsportlagern zu überprüfen. Dabei
solle in einem Bericht primär dargelegt werden, inwiefern Programme wie J+S und
«Jugend und Musik» die betroffenen Lager und Exkursionen verstärkt unterstützen
könnten. Lager hätten einen grossen pädagogischen Wert und seien essentiell für das
soziale Zusammenleben, so der Postulant. Da sich Eltern im Kanton Thurgau vor dem
Bundesgerichtsentscheid mit maximal CHF 200 pro Lagerwoche respektive CHF 300
pro Schneesportlager beteiligt hätten, müsse nun die öffentliche Hand vermehrt für die
entstehenden Kosten aufkommen, damit die Durchführung solcher Aktivitäten nicht
gefährdet werde. Dies wäre für die Schweiz als Schneesportland insbesondere aus
volkswirtschaftlicher Sicht heikel, würden doch solche Tendenzen in Konflikt mit
Bemühungen stehen, welche mit der Gründung des Vereins Schneesportinitiative
Schweiz unternommen worden seien. 
In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat positiv gegenüber Lagern und
anerkannte die pädagogische Bedeutung von sportlichen sowie kulturellen Aktivitäten.
Bundesrat Guy Parmelin erklärte, dass der Bund das Programm J+S im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten unterstütze. So erhielten Schulen einen Beitrag von CHF
7.60 pro Lagertag und Kind. Jedoch sei der Handlungsspielraum des Bundes begrenzt,
da gemäss Bundesverfassung schulische Angelegenheiten in den Zuständigkeitsbereich
der Kantone fielen. Aufgrund dieser Ausgangslage sah sich der Bundesrat nicht im
Stande, die Problematik zu behandeln, und empfahl folglich, den Vorstoss Campell
abzulehnen. 
Dieser Antrag fand im Nationalrat jedoch kein Gehör. Das Postulat wurde mit 171 zu 10
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) deutlich angenommen. 1

POSTULAT
DATUM: 07.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

In einem Bundesgerichtsurteil zur Kostenbeteiligung der Eltern an Skilagern und
Schulexkursionen vom Dezember 2017 hiess das BGer die Beschwerde gegen
Änderungen des Volksschulgesetzes im Kanton Thurgau gut. Dort hatten der Grosse Rat
und der Regierungsrat 2015 beschlossen, dass unter anderem für obligatorische
Exkursionen und Lager Beiträge der Eltern erhoben werden können. Diese Beschlüsse
müssen laut Bundesgericht nun aufgehoben werden, da die Eltern für obligatorische
Lager und Exkursionen nur das bezahlen sollen, was sie zu Hause einsparen. Also
beispielsweise Beiträge für die Mahlzeiten, die das Kind im Skilager einnimmt. Laut
Bundesgericht liegen diese Beiträge zwischen 10 und 16 Franken pro Tag und damit
deutlich tiefer als das, was in vielen Kantonen für ein Skilager veranschlagt würde. Damit
soll der kostenlose Grundschulunterricht weiterhin gewährleistet sein.
Einige Medien sahen durch dieses BGer-Urteil die Durchführung der Skilager, die pro
Kind und Woche mehrere Hundert Schweizerfranken kosten könnten, in genereller
Gefahr. Sie wiesen aber auch darauf hin, dass es beispielsweise im Kanton St. Gallen
bereits jetzt so sei, dass es oft ein alternatives Angebot zum (freiwilligen) Skilager gäbe,
dies sei aber Sache der einzelnen Schulen. Zudem könnten Familien, die sich das
Skilager nicht leisten könnten, ihre Kinder aber trotzdem hinschicken möchten, um
eine finanzielle Unterstützung bitten. Nicht nur der Kanton Thurgau, auch viele andere
Kantone und ihre Gemeinden müssten nun aber über die Bücher und analysieren, wie
sie alternative Finanzierungsquellen für Lager und Exkursionen finden könnten. Denn
die Medien waren sich einig, dass die Skilager ein wichtiges soziales Ereignis für die
Kinder darstellten und weitergeführt werden sollten. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 04.12.2017
BERNADETTE FLÜCKIGER
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1) AB NR, 2018, S. 874 f.
2) BG-Urteil 2C_206 2016 vom 7.12.17; TA, 30.12.17; BLZ, 4.1.18; LT, 17.1.18; APZ, 19.1.18; NZZ, 20.1.18
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